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QUALITAT DURCH
WETTBEWERB

Architekturwetthewerb der FGZ:

Das Preisgericht hat den 1. Rang (und Zuschlag zur Uberarbei-
tung) dem Projekt «Griin getauchte Reihen» von Urs Christen +
Jean R. Zeller, Architekten, Ziirich, zugesprochen. Bei der Pro-
jektiiberarbeitung haben sich die Verfasser inshesondere mit
dem fehlenden arealinternen gemeinschaftlichen Freiraum aus-
einanderzusetzen.

Die Familienheim-Genossenschaft Ziirich (FGZ) fiihrt ge-
genwirtig zusammen mit dem Bauamt IT der Stadt Ziirich
einen Architekturwettbewerb fiir die etappenweise Neu-
tiberbauung eines rund 12000 m? grossen Baugrundstiicks
an der Schweighofstrasse in Ziirich-Wiedikon durch. Die
neue genossenschaftliche Wohniiberbauung, welche die
heute auf dem Areal stehende, stark baufillige und kaum
mehr sanierbare Siedlung zu einem wesentlichen Teil erset-
zen wird, soll eine standortbezogene Losung fiir etwa 125
preisgiinstige, attraktive Familien- und Kleinwohnungen
mit einem hohen Wohnwert erbringen. Die Wohnungen
sollen sich zu rund zwei Dritteln in den verschiedenen
Wohnungskategorien des subventionierten Wohnungsbaus
(Familienwohnungen I und II sowie Alterswohnungen I
und II) sowie zu einem Drittel freitragend verwirklichen
lassen. Die FGZ rechnet damit, die Evaluierung des endgiil-
tigen Projekts bis Ende Jahr abzuschliessen. In der Folge
diirfte dann die Generalversammlung der FGZ voraussicht-
lich im Herbst 1995 iiber die entsprechende Kreditvorlage
mit Gesamtkosten von schitzungsweise 40 bis 50 Millionen
Franken befinden.

WOHNUNGSBAU UND STADTERNEUERUNG
Ohne Zweifel: Qualitativ gutes Planen, Bauen und Gestalten
von Wohntiberbauungen und der Umwelt erfordern heut-
zutage zunehmend eine interdisziplindre und partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen allen an der Wohn-
raumproduktion Beteiligten. Diese Feststellung gilt ganz
besonders auch fiir gemeinniitzige Wohnbaugenossen-

Den 2. Rang (und Zuschlag zur Uberarbeitung) erreichte das Pro-
jekt «5 ZEIL-EN» des Arichtektenteams Kuhn Fischer Partner,
Architekten AG, Ziirich. Bei der Weiterbearbeitung sind insheson
dere die Proportionen einzelner Bauten und Aussenrdume zu
revidieren. Die Projektiiberarbeitung ist befristet bis Ende Novem
ber 1994. (Fotos: E. Kiinzi)

schaften, wenn sie vor grosseren Bauaufgaben von stidte-
baulicher Bedeutung (z.B. bauliche Nachverdichtung von
bestehenden Wohnsiedlungen, gréssere Neutiberbauun-
gen) stehen, deren Projektierung und Realisierung iiber-
durchschnittliche Anforderungen an ihre meistens nur
nebenamtlichen Vorstands- und Baukommissionsmitglie-
der stellen. Gerade in einer solchen anspruchsvollen Situa-
tion ist es fir eine Baugenossenschaft als gemeinniitzige
Wohnbautrigerin von grossem Nutzen, wenn sie bereits in
der Planungsphase kompetente Beratung und fachliche Un-
terstiitzung von den zustindigen Baubehérden anfordern
und erhalten kann. Dementsprechend ist der gegenwirtige
Architekturwettbewerb der FGZ, der gemeinsam mit dem
Bauamt II der Stadt Ziirich veranstaltet wird, ein gutes Bei-
spiel fiir eine ergiebige, partnerschaftliche Zusammenarbeit
zwischen einer lokalen Baugenossenschaft und der Stadt-
ziircher Baubehorde.

Diese vorteilhafte Vorgehensweise haben andere Ziircher
Baugenossenschaften allerdings bereits frither gewihlt: So
etwa die Siedlungs- und Baugenossenschaft Waidmatt
Ziirich bei der Planung ihrer Wohniiberbauung Wehntaler-
strasse «In Boden» in Ziirich-Affoltern (1991) oder auch die
Baugenossenschaft ASIG Ziirich anldsslich der Projektie-
rung ihrer stadtebaulich tiberzeugenden Wohniiberbauung
Riitihof in Ziirich-Hongg (1991); beide genannten Ziircher
Baugenossenschaften fithrten mit dem Hochbauamt der
Stadt Ziirich einen «Projektwettbewerb auf Einladung»
durch, nachdem sie von der Stadt Ziirich ein geeignetes
kommunales Baugrundstiick im Baurecht erhalten hatten.
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Fortsetzung von S. 37

ARCHITEKTURWETTBEWERB Was bringt ein
Architekturwettbewerb? Der Ausdruck «Architekturwett-
bewerb» ist eine in der Baubranche tibliche Kurzbezeich-
nung fiir ein Verfahren mit dem Zweck, einem Bauwilligen
mehrere Losungsvorschlige fiir ein Bauvorhaben zu ver-
schaffen. Statt dass mehreren Architekten je ein eigener Pro-
jektierungsauftrag mit entsprechender Vergiitungspflicht
erteilt wird, lidt der Bauwillige beim Architekturwettbe-
werb verschiedene Arichtekten ein, ihm gegen eine ange-
messene Entschidigung ein Projekt einzureichen. Dabei
werden fiir die besten Projekte zudem besondere Preissum-
men ausgesetzt. Im Rahmen dieser direkten Projektkonkur-
renz hofft selbstverstindlich jeder teilnehmende Architekt,
dass seine Wettbewerbsarbeit preisgekront oder ihm spiter
sogar der Auftrag zur Bauausfithrung erteilt wird. Fiir die
Bauherrschaft besteht der Sinn des Wettbewerbs vor allem
darin, dass sie die wesentlichen Probleme einer bestimmten
Bauaufgabe in umfassender Weise abkliren lassen und zu fi-
nanziell relativ giinstigen Bedingungen aus verschiedenen
Vorschldgen die zweckmiissigste und wirtschaftlichste Lo-
sung finden kann. Aufgrund der durchgefiihrten Projekt-
konkurrenz ist auch gewihrleistet, dass unter mehreren ein-
gereichten Wettbewerbsarbeiten ein in architektonischer
und stddtebaulicher Hinsicht qualitativ gutes Bauprojekt
ausgewihlt werden kann. Dies ist namentlich bei grosseren
Bauvorhaben besonders wichtig. Denn es ist eine Binsen-
wahrheit: Ein Baugrundstiick ldsst sich eben nur einmal op-
timal iiberbauen.

VORENTSCHEIDUNG Das Preisgericht unter dem
Vorsitz der Vorsteherin des Bausamtes II
der Stadt Ziirich, Stadtritin Dr. Ursula
Koch, tagte am 7. und 9. Juni 1994. Die Be-
urteilung der von zehn eingeladenen Ziir-
cher Architekturbiiros erarbeiteten Projekt-
entwiirfe wurde offentlich durchgefiihrt.
5 Dabei schenkte das Preisgericht insbeson-
| dere folgenden Beurteilungskriterien nihere

P Beachtung:
Josef 'fOpﬂ" © Stidtebauliches Verhalten
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Vier der Projekte sind von der Jury mit einem Preis bedacht
worden. Der erste Rang wurde dem Projekt «Griin getauch-
te Reihen» von Urs Christen + Jean R. Zeller, Architekten,

Liebesgefliister in
der Waschkiiche:

Bianca & Tumbler

In Aktion.

Das ideale Paar fiir Thre Wasch-
kiiche. Arm in Arm verrichtet es
spielend Schwerarbeit. Und zele-
briert auf Kommando auch heisse
Nachte leise und zuverléssig.

Bei B & T dreht sich alles um Ihre
Waische. Dabei sind sie bescheiden
im Unterhalt und einfach zu
bedienen. Auf dass ihr Liebesge-
fliister fiir lange, sehr lange Zeit

IThren Waschraum erfiille.

Ihr sicherer Partner fiir immer

Merke@D

Uetlibergstrasse 20, 8045 Ziirich, zugesprochen. Den zwei- Waschautomaten Merker AG
Fortsetzung auf S. 41 Tumbler Dynamostr. 5 Tel. 056/20 71 71
Geschirrspiiler 5400 Baden Fax 056/20 72 22

Verkauf und Service in Baden, Basel, Bern, Biel, Chur,
Genf, Lausanne, Luzern, St. Gallen, Tessin, Wallis, Ziirich
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BILDUNG
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INNER-
SCHWEIZ

Am 1. Januar 1995 tritt die Mehrwertsteuer in Kraft.

Wegen grosser Nachfrage wird der Kurs

DIE MEHRWERTSTEUER UND IHRE
AUSWIRKUNGEN AUF DIE BAUGENOS-
SENSCHAFTEN

wiederholt. Seit dem letzten Kurs ist die Verordnung iiber die
Mehrwertsteuer verdffentlicht worden, so dass fiir damals offene
Fragen eine Antwort gefunden werden sollte.

An einem Informationsabend des SVW-Sektion Nordwestschweiz
werden deshalb unter anderem die folgenden Fragen nochmals
behandelt:

@ Wie sieht das neue Steuersystem aus?

@ Wer ist steuerpflichtig?

@ Was ist steuerpflichtig?

@ Welches sind die Auswirkungen auf die Organisation und auf
die Buchfiithrung?

@ Welches sind die konkreten Auswirkungen fiir die Bau- und
Wohngenossenschaften?

Im ersten Teil der Veranstaltung werden diese Fragen durch kom-
petente Referenten der Visura Treuhand-Gesellschaft erldutert.
Danach besteht geniigend Zeit fiir eigene Zusatzfragen und fiir die
Diskussion.

Datum: Donnerstag, 10. November 1994
Zeit: 19.00 bis etwa 21.00 Uhr
Ort: Restaurant Seegarten

(Griin 80), 4142 Miinchenstein
Kurt Rau, Vizedirektor Visura
Niederlassung Basel,
Abteilungsleiter Treuhand

Oskar Heiniger, Vizedirektor Visura
Niederlassung Basel

Fr. 35—

Seminarleitung:

Kosten:

Telefonische oder schriftliche Anmeldungen bis spitestens 31. Ok-
tober 1994 an:

Schweizerischer Verband fiir Wohnungswesen, Sektion Nordwest-
schweiz, St. Johanns-Parkweg 13, Postfach, 4013 Basel

Telefon 061 321 57 47

Mehrwertsteuer fiir
Genossenschaften?

Auf den 1. Januar 1995
hin haben sich alle Mit-
glieder der Sektion Inner-
schweiz SVW auf die Tat-
sache vorzubereiten, dass
die Mehrwertsteuer ein-
gefithrt wird. Sind die
Genossenschaften iiber-
haupt davon betroffen?
Welche  Vorkehrungen
sind zu treffen?

Diese und weitere Fragen
werden durch Heinz Ris-
si, diplomierter Steuerex-
perte, Vizedirektor und
Niederlassungsleiter der
Visura Treuhand Gesell-
schaft in Affoltern a.A.,
kompetent aufgegriffen
und moglichst  publi-
kumsnah beantwortet.

Datum: 26. November

1994
Zeit: 9.30 Uhr
Ort: n.n. in Luzern

Anmeldung: Schweizeri-
scher Verband fiir Woh-
nungswesen, Sektion In-
nerschweiz, p.A. Edith
Gasser, Mittelhusweg 25,
6010 Kriens

Per Telefon:

René Speck, c/o Bauge-
nossenschaft Heimat Zug,
Telefon 042 41 39 30

Fortsetzung von S. 38

ten Rang erreichten Kuhn
Fischer Partner, Architekten
AG, Vorhaldenstrasse 10,
8049 Ziirich, mit ihrem Pro-
jekt «5 ZEIL-EN».

Trotz der grundsitzlich her-
vorragenden architektoni-
schen und stéddtebaulichen
Qualititen brachte das
Preisgericht aber auch ge-
wisse Vorbehalte an den bei-
den erstrangierten Projek-
ten an, und zwar vor allem
wegen der hohen Ausniit-
zung und Dichte. Die bis
Ende November 1994 befri-
stete Projektiiberarbeitung
wird sodann zeigen, welches
der beiden Projekte die
Uberarbeitungswiinsche
des Preisgerichts besser um-
zusetzen vermag. Die FGZ
rechnet damit, dass die
Neubeurteilung der iiberar-
beiteten Projekte durch die
Jury und mithin die Eva-
luierung des endgiiltigen
Projekts bis Ende 1994 ab-
geschlossen werden kann.
Bereits heute ldsst sich aber
durchaus feststellen, dass
das dannzumalige «Final-
mit Be-
stimmtheit einen wertvollen
Beitrag zum Thema des ge-
meinniitzigen Wohnungs-

sieger»-Projekt

baus liefern wird.

JOSEF KOPFLI

Warum Sie uns
lhren Tank anvertrauen
sollten:

Ihr Partner fiir sichere Tankanlagen

Tankrevisionen sind Vertrauenssache!

Wichtig fur Sie ist, dass diese Arbeiten fachméannisch, ohne
unnétigen Aufwand und zu reellen Kosten ausgefiihrt werden.
Dazu haben wir die erforderlichen Voraussetzungen:
Unsere erfahrenen, eidg. gepriiften und diplomierten Speziali-
sten arbeiten mit modernsten Ausriistungen nach den Vor-
schriften der Gewasserschutzamter - speditiv, freundlich und
zuverlassig!

Als konzessionierte Fachfirma leisten wir nicht nur saubere und
einwandfreie Arbeit, wir beraten Sie auch gerne umfassend
und kostenlos bei all Ihren Tank- und Heizungsproblemen.

Sie kénnen sich auf uns verlassen.

TankMeier

‘geqr. 1946

Tank Meier-Termotank AG Trockenloostrasse 75 CH-8105 Regensdorf
Telefon 01 8401750 Telefax 01 84107 88
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® Heizkessel-Erneuerung

® Moderne Ol- oder Gas-Feuerung
® Fernwarme-Anschluss

® \Warme-Kraft- Ko
() InleldueIIe Helz

Al‘i’ Iil

onform

plung

sten—Abrechnung

A
16

ziihk BOYHARD 0:3nsiu

Heizungstechnik mit Ideen




	Qualität durch Wettbewerb

